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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOT N

VOM

16. Juni 1978 3518

Mit Beschluss Nr. 6604 vom l8.November l~~‘ nat a.er Regierungs—

rat die von der Einwohnergemeinde Wisen unterbreitete Baulandum—

legung “Schneggenacker“ grundsätzlich genehmigt. Die Gemeinde wurde

beauftragt, die I~andum1egung vermessen und vermarken zu lassen; die

sem Auftrag ist sie nachgekommen. Der definitiven Genehmigung steht

daher nichts im Wege. Die Gebührenbefreiung wurde schon anlässlich

der grundsätzlichen Genehmigung ausgesprochen. Eine Genehmigungs—

gebühr ist ebenfalls schon erhoben worden.

Es wird

beschlossen:

1. Die Baulandumlegung “Schneggenacker“ der Einwohnergemeinde

Wisen wird im Sinne von § 5 der Verordnung über die Umlegung

oder Zusammenlegung von Bauland vom 16. Februar 1954, gestützt

auf den vorgelegten Plan mit Eigentümer- und Flächenverzeich—

nis sowie das Dienstbarkeitenverzeichnjs (alter und neuer Be

sitzstand), definitiv genehmigt.

2. Die Amtechreiberei Olten—Gösgen, 4600 Olten, wird beauftragt,

den neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen.

Der Staatsschreiber

(4), mit Akten \~\LU
Tiefbauamt (2)
Amt für Raumplanung (2), ~ gen. Plan (Leinwand) und je 1 Dienst—

Iceitentabelle (alter und neuer Besitzstand)
Rechtsdienst pw
Amtschreiberei Olten—Gösgen, 4600 Olten, mit 1 gen. Plan und je 1

Dienstbarkeitentabelle (alter und neuer Besitzstand)
Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 gen. Plan und je 1 Dienstbarkeiten—

tabelle (alter und neuer Besitzstand)
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4699 Wisen (2), mit 1 gen. Plan und

je 1 Dienstbarkeitentabelle (alter und neuer Besitzstand)
Baukommissjon der Einwohnergemeinde, 4699 Wisen
Vermessungs— u, Ing. Büro Rahm + Buxtorf, 4600 ~ten (2)
Amtsblatt (Publikation von Ziffer 1 des Dispositivs)
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PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

18. November 1977 Nr. 6604

Mit Auszug aus dem Proto~i vö~26, Oktober 1977 unterbreitet

der GenleinderatWisen dem Regierung~r~~ einen Plan mit Eigentü

mer— und Flächenverzeichnis Sowie ein Verzeichnis Dienstbarkej_

tenbereinigung alter und neuer Besitzstand der Baulandum1egun~

~ Der Plan mit den dazugehörigen Verzeichnissen

wurden ordnungsgern~55 vom 15, Juli bis 13, August 1977 aufgelegt,

Gegen die BaFlanduffilegung erfolgten keine Einsprache~, Der Ge

meinderat ersucht um Genehmigung der Baulandumlegung ~‘Schneggen

acker“,

Das Verfahren wurde formell richtig durchgefuhrt, Materiell sind

ebenfalls keine Bemerkungen anzubringen, Die Landumlegung kann

aufgrund des~Verfahrens grundsätzlj~~ genehmigt

werden, Die Gemeinde Wisen wird beauftragt, die Vermessung und

Vermarkung durchführen zu lassen und dem Regierungs~a~ im Sinne

von § 5 der Verordnung über die Umlegung oder Zusammenlegung von

Bauland vom 16, Februar 1954 zur definitiven Genehmigung vorzu

legen, Dem Genehmigung5ge5~~~ sind vier Pläne (1 Plan auf Lein

wand aufgezogen) mit gleichvjelen Dienstbarkejteflverzejchi

beizul egen,

Es wird

~h1ossen:

1, Die Baulandumlegung~der~

Wisen wird rundsätzlich enehmi t,

2, Die~Wisen wird beauftragt, die in Ziffer 1

genannte Baulandumlegung vermesse~ und vermarken zu lassen,

Es sind vier Pläne (1 Plan auf Leinwand aufgezogen) sowie

gleichvje~~ Dienstbarkeitenverzihi dem Regierungsr~~

zur definitiven Genehmigung zu unterbreiten
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3~ Für die durch d~s Unternehmen bedingten grundbuchlichen Ein

tragungen, Abänderungen und ~L6schungen werden keine Grundbuch—

und andere ~~tschreibereigebühren und für die Eigentumsüber—

tragungen keine H~nd~nderungsgebühren erhoben0

4~ Ueber die Erhebung der KapitalgewinflSteuer entscheidet die

zuständige Steuerbehdrdeo

GenehmigungSgebühr Fr0 2OO~——

PublikationskOsten Fr0 l8~——

Fr0 2l8~—— (Staatskanzlei Nr0lO49 Rch0

Der Staats schreiber:

~

Bau_Departement (4) pw, mit gen0 Akten
Hochbauamt (~)
Tiefbauamt (2)
Amt für Raumplanung (2)
RechtsdienSt (pw)
Finanzverwaltung (2)
5teuerverwaltuflg (2)
KreisbaUamt II, 4600 Olten
Amtschreiberei Olten—Gösgen, 4600 Olten (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4699 Wisen (2), RECHNUNG
BaukommissiOn der Einwohnergemeinde, 4699 Wisen
Vermessungs— und Ingenieurbüro Rahm + Buxtorf, Tannwald—

strasse 62, 4600 Olten (2)


